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Anfrage des Stadtverordneten Herrn Obernyer  
- Krisenvorsorge - 
Inhalt der Mitteilung 

In der 12. Sitzung des Rates der Stadt am 7. März 2022 wurde unter TOP 1 folgende 
Anfrage gestellt: 
 
2. Krisenvorsorge 

 
Herr Obernyer erläuterte, die Menschen in Deutschland und in der Stadt würden 
derzeit Zeugen zweier Krisen, die sich vor ihren Augen gleichzeitig abspielten, 
der Pandemiekrise und des Ukrainekriegs. Aufgrund der Defizite und politischen 
Versäumnisse bei der Ausrüstung von Bundeswehr und Katastrophenschutz sei 
Deutschland verwundbarer geworden. Hinzu kämen die Risiken der Energiewen-
de. Sie verursachten einen umfassenden Umbau des Stromversorgungssystems 
mit weiteren Unwägbarkeiten und der Gefahr abnehmender Versorgungssicher-
heit. Dazu gehöre der schrittweise Ersatz großer, stetig der Nachfrage anpass-
barer zentraler Stromerzeuger (konventionelle Kraftwerke) durch viele dezentrale 
Stromerzeuger, deren Produktion der Verfügbarkeit von Wind und Sonne unter-
liege. Die vergleichsweise geringe Stromproduktion aus Biomasse und Laufwas-
serkraftwerken bliebe vernachlässigbar, da sich die Gesamtproblematik durch sie 
nicht ändere. 
Als eine Folge dieser Entwicklung steige die Instabilität des Netzes dramatisch 
an. Das führe bislang nur deshalb nicht zu großflächigen Abschaltungen 
(Brownouts) oder großflächigen automatischen Abwürfen (Blackouts), weil die 
Netzbetreiber in Zusammenarbeit mit den Versorgern in bisher nie dagewese-
nem Ausmaß ein aktives und vorbeugendes hochkomplexes Netzmanagement 
betrieben. Auf Dauer verhindere das jedoch nicht, dass es trotzdem zu großflä-
chigen Blackouts oder Brownouts kommen könne. Mit jeder ans Netz gehenden 
Windkraftanlage und jeder Photovoltaikanlage steige dafür die Wahrscheinlich-
keit. 
Am 8. Januar 2021 wäre es fast soweit gewesen. Unabhängig davon gäbe es 
noch weitere Gefahren für die Stabilität unseres Stromnetzes. Zu diesen 
gehörten beispielsweise Cyberangriffe, menschliches Versagen, Sonnenstürme 
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usw. 
Die aktuelle Krisenlage in der Ukraine ließe ein solches Katastrophenszenario in 
den Bereich des Möglichen rücken. Die Auswirkungen würden bei der weit fort-
geschrittenen Abhängigkeit unserer Lebenswelt verheerend sein. Die damit 
verbundenen Gefahren seien zwar auch der Bundespolitik schon seit Jahren 
bekannt. Daher habe der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgen-
abschätzung des Bundestages schon im Jahr 2011 einen umfassenden Bericht 
erstellt, mit dem Titel „Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften – 
am Beispiel eines großräumigen und langandauernden Ausfalls der Stromver-
sorgung“. 
Der Bericht zeige in aller Deutlichkeit die gewaltigen Herausforderungen im 
Zusammenhang mit unserer Stromversorgung und bliebe von der Öffentlichkeit 
dennoch weitgehend unbeachtet. Ebenso unterbliebe die Übung eines Ernstfalls. 
 
Ohne die im oben genannten Bericht aufgeführten Gefahren und Phänomene im 
Einzelnen aufzählen zu wollen, ließe sich summarisch feststellen, dass ein flä-
chendeckender, nicht nur kurzer Stromausfall immer wahrscheinlicher werde. Mit 
dramatischen Folgen: 
 
Sofortige Folgen: 
• Es erlöschen alle Verkehrsampeln und Leiteinrichtungen, was massenhafte 

Unfälle nach sich ziehen werde. 
• Tausende Menschen steckten in Fahrstühlen fest. 
• Fernzüge stoppten auf freier Strecke und in Tunneln. Ebenso geschehe es mit 

U-Bahnen und Straßenbahnen. 
• Elektrische Beleuchtung erlösche. Straßen und Gebäude seien nachts völlig 

dunkel. Es käme bereits zu ersten Plünderungen. 
• Fernseher und Radios verstummten, was verhindere, dass die Bevölkerung 

umfassend informiert werden könne. 
• Zur Funktion der Kommunikationsnetze sage die Broschüre „Stromausfall“ des 

Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: „Im Fall eines 
Stromausfalls wird mit einigen Stunden Verzögerung das Telefon-Festnetz nicht 
mehr zur Verfügung stehen. [...] Die Mobilfunknetze sind zum Teil nicht 
notstromversorgt.“ 

• Mit dem Ausfall der Telekommunikation breche auch das Internet zusammen; 
Rettungsdienste könnten nicht mehr verständigt werden. 

• Weder mit dem Elektroherd noch mit der Mikrowelle könnten Speisen zubereitet 
werden. 

• Die Umwälzpumpen der Heizungen hätten ihren Dienst eingestellt, weshalb es 
in den Wohnungen kalt würde. 

• Tankstellen könnten keinen Kraftstoff mehr abgeben; ein Aufladen von Elektro-
Autos und Elektrofahrrädern sei unmöglich. 

• In den Supermärkten und vielen anderen Geschäften müsse der Verkauf 
eingestellt werden, weil Scanner und Registrierkassen außer Funktion seien. 

• An Geldautomaten könne kein Geld mehr abgehoben werden. 
 
Nach zwei bis drei Tagen: 
• ÖPNV und Individualverkehr seien zum Erliegen gekommen. 
• In vielen Orten werde das Trinkwasser knapp. 
• Krankenhäuser könnten wegen des Ausfalls der Trinkwasserversorgung ihren 

Betrieb nur noch bedingt aufrechterhalten, u. a. wegen des Ausgehens von 
Kraftstoff für Notstromaggregate. 



- 3 - 
• Die 4.800 Trinkwassernotbrunnen in Deutschland seien mit der Versorgung von 

im Durchschnitt jeweils mehr als 10.000 Menschen völlig überlastet. 
• Die Entsorgung von Abwasser und Fäkalien funktioniere vielerorts nicht mehr. 
• Lebensmittel würden knapp. Die letzten funktionierenden Kühlketten fielen aus. 
• Fast alle Arztpraxen, Apotheken oder Dialysezentren seien ohne Strom nicht 

arbeitsfähig. 
• Die Aufbewahrung von Verstorbenen in Kühlräumen sei ausgeschlossen. 

 
Nicht nur die Stromversorgung sei also ein neuralgischer Punkt. Auch die Versor-
gung mit Energieträgern wie Gas und Benzin, mit Lebensmitteln, Gütern des tägli-
chen Bedarfs stehe dann zur Disposition. NRW-Innenminister Reul habe am 
21.12.2021 auch schon angesichts der Pandemie gewarnt und jedem dazu gera-
ten, einen Notvorrat anzulegen: 
 
Vor diesem Hintergrund bitte die AfD-Fraktion um die Beantwortung folgender 
Fragen: 
 
1. Welche Verantwortlichen in Gelsenkirchen beschäftigen sich mit den möglichen 

Folgen eines Katastrophenfalls? 
2. Wurden bisher Planspiele, Simulationen, Modellversuche oder Übungen zum 

Thema abgehalten oder durchgeführt? Wenn ja, was und von wem? Sind dafür 
Mittel im Haushalt angesetzt? 
a. Welche Maßnahmen waren das im Einzelnen? 
b.  Welche Schlüsse wurden in Gelsenkirchen aus dem letzten 

Sirenenfunktionstest gezogen?  
c. Gibt es Planungen für einen Krisenstab? Aus wem besteht er? Welche 

Rolle spielt eine Abstimmung mit dem Katastrophenschutz, Roten Kreuz, 
Malteser Hilfsdienst und weiteren Akteuren? 

d. Welche Aufgaben kommen auf die Verwaltung und die Menschen in ihrem 
Verantwortungsbereich zu? Welche konkreten Maßnahmen empfiehlt die 
Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern zur Vorsorge, z. B. Anlegung von 
Vorräten, Nutzung der NINA Warn-App des Bundes etc.? Wann und wie 
informiert die Stadt hierüber? 

3. Falls Maßnahmen und/oder Beschaffungen bzgl. Infrastruktur, der Einrichtung 
von Notstrukturen bei Behörden, Sicherheits- und Versorgungskräften 
durchgeführt wurden, welche waren das? (bitte stichpunktartig) 

4. Wurde die Durchführung der getroffenen oder angeordneten Maßnahmen 
überwacht und deren Ergebnisse überprüft? 
a. Wenn ja, durch wen und wie genau? 
b. Wenn nein, warum nicht? Bis wann wird dies nachgeholt? 

5. Welche Maßnahmen hat die Stadt getroffen, um dem Ausfall von 
lebenswichtigen Kühlketten zu begegnen? Sind Kooperationen mit potenziell 
betroffenen Firmen eingegangen worden? 

6. Welche Maßnahmen werden aufgrund der aktuellen Lage beim DRK-
Katastrophenschutzzentrum an der Adenauerallee getroffen? Ist es unmittelbar 
einsatzfähig? 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die aufgeführten Fragen können wie folgt zusammenfassend beantwortet werden: 
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Bei der Stadt Gelsenkirchen beschäftigt sich die Abteilung Einsatzplanung und          
-lenkung, Bevölkerungsschutz und Forschung bei der Feuerwehr Gelsenkirchen mit 
dem Thema „Stromausfall“. Die Feuerwehr Gelsenkirchen hat sich seit 2010 intensiv 
mit den Herausforderungen eines längerfristigen großflächigen Stromausfalls 
beschäftigt. Hierzu wurde auch ein Forschungsprojekt (gefördert durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung - BMBF) zur Themenstellung 
„Interkommunale Konzepte unter Einbeziehung der Bevölkerung zur Stärkung der 
Resilienz von Ballungsgebieten gegenüber einem großflächigen, längerfristigen 
Stromausfall“ in der Zeit von 2014 bis 2017 umgesetzt. Der Krisenstab der Stadt 
Gelsenkirchen hat die Forschungsarbeiten aktiv begleitet. Im Zuge des 
Forschungsprojektes hat es eine intensive Gefahren- und Auswirkungsanalyse 
gegeben, die auch die bekannten bundesweiten Erkenntnisse inkludiert hat. Die 
Ergebnisse sind auch in die kommunalen Planungen eingeflossen und haben diese 
komplettiert. In diesem Zuge wurden auch Prioritäten gebildet, die im Ereignisfall 
entfaltet werden. Grundsätzlich stehen die Einrichtungen der kritischen 
Infrastrukturen im besonderen Fokus der Planungs-und Abstimmungsmaßnahmen. 
Hierbei wurden und werden die kaskadierenden Stromausfallszenarien und deren 
Auswirkungen und Kompensationsmaßnahmen gemeinsam aufeinander abgestimmt.  

Im Rahmen der Abarbeitung der vorgenannten Lagen muss darauf verwiesen 
werden, dass sich die unmittelbaren operativ-taktischen Maßnahmen (unmittelbarer 
Arbeitsbereich des Katastrophenschutzes) von den administrativ-organisatorischen 
Maßnahmen (originäre Umsetzung beim Krisenstab der Stadt Gelsenkirchen) 
unterscheiden. Seit 2015 arbeiten die Kommunen im Ruhrgebiet im Themenfeld des 
Bevölkerungsschutzes bereits sehr eng zusammen (Arbeitskreis Bevölkerungsschutz 
im Ruhrgebiet) und thematisieren auch den Stromausfall als mögliche 
Gefährdungssituation. Bei der ruhrgebietsweiten Abstimmung geht es insbesondere 
um die Abstimmung des kommunalen Krisenmanagements. In Bezug auf den 
Katastrophenschutz ist die Stadt Gelsenkirchen im NRW-weit ausgerollten 
überörtlichen Hilfeleistungssystem (sogenannte vorgeplante überörtliche Hilfe) 
eingebunden. Dieses System basiert auf der landesweiten Bereitstellung von 
Gefahrenabwehrkräften aus Hilfsorganisationen, Feuerwehren, THW, etc.  

Die Empfehlungen zur Vorbereitung auf solche Lagen wurden bereits bundesweit 
abgestimmt und sind als Leitfaden beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe erschienen und können online über die Internetpräsenz des BBK 
heruntergeladen werden (Stromausfall – Selbsthilfe und Vorsorge; Ratgeber für 
Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen.) Sollte es zu einer solchen 
Lage kommen, sind die Sicherheitsbehörden über redundante 
Notstromversorgungskonzepte abgesichert. Dies erlaubt auch die entsprechende 
netzunabhängige Warnung über die gängigen Warnmedien (Sirenen, 
Radioprogramm, NINA-Warn-App, etc.).  

Über die Vorbereitungsmaßnahmen beteiligter Hilfsorganisationen können keine 
Anmerkungen gemacht werden. Die Einsatzfähigkeit ist den der Stadt Gelsenkirchen 
vorliegenden Informationen nach derzeit vollumfänglich gegeben. 

 
Karin Welge 
 


	Betreff
	Inhalt der Mitteilung

